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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.2002

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs3;

Rechtssatz

Parteiengehör muss von der Behörde in förmlicher Weise gewährt werden; es genügt nicht, wenn der Partei der

maßgebliche Sachverhalt in irgendeiner Weise bekannt wird.

Schlagworte

ParteiengehörParteiengehör Allgemein
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